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Liebe	Fachpartner,
	
die	KFW	informiert	momentan	darüber,	dass	für	2023	der	Zuschuss
Einbruchschutz	(455-E)	nicht	verfügbar	ist,	da	in	diesem	Jahr	hierfür
leider	keine	Fördermittel	bereit	gestellt	wurden.
	
Der	Zuschuss	wird	finanziert	aus	Mitteln	des	Bundesministeriums
für	Wohnen,	Stadtentwicklung	und	Bauwesen	(BMWSB).
Förderungen	für	Einbruchschutz	sind	allerdings	weiterhin	über
Kredite	möglich.	
	
Wir	halten	Sie	auf	dem	Laufenden	und	berichten,	wenn	die
Antrag-
stellung	im	Programm	KFW	455E	für	Ihre	Kunden	wieder
möglich	ist.	

Bereits	zugesagte	Anträge	sind	nicht	betroffen:
Haben	Ihre	Kunden	schon	eine	Zusage/Antragsbestätigung
erhalten?	Dann	ist	der	Zuschuss	für	sie	reserviert.	Er	wird
ausgezahlt,	sobald	sie	die	Einhaltung	der	Fördervoraussetzungen
nachgewiesen	haben.
	

Auf	den	IC	Webseiten	wurden	alle	konkreten
Bezüge	zur	KFW	Förderung	bereits	entfernt.	Sie
müssen	sich	um	nichts	mehr	kümmern.

Info	für	Ideencenter	Partner:

Für	Rückfragen	steht	Ihnen	Ihr	persönlicher	GAYKO-
Außendienst	gerne	zur	Verfügung	und	freut	sich	über	Ihren
Anruf.

Starten	Sie	jetzt	durch,

Online-Version	anzeigen
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Ihr	GAYKO-Team.
	

Achtung	-	wichtige	Informationen!
Um	unser	Marketing	nachhaltig	zu	gestalten	werden
wir	zunächst	keine	Print	Produkte	neu	drucken.
Stattdessen	können	Sie	diesen	informativen	Einleger
downloaden	und	selber	ausdrucken	oder	in	gedruckter
Form	bei	uns	bestellen.

Hier	klicken	um	den	Einleger	zu	bestellen

Förderung	über	das	BAFA	BEG
EM	Programm	ist	weiterhin
möglich.
	
Nutzen	Sie	jetzt	für	Ihren
Haustürenverkauf	den	Anreiz
der	20%	staatlichen	Förderung
der	BAFA.

Wer	jetzt	nur	eine	Einzelmaßnahme/Teilmodernisierung	wie	z.B.
eine	neue	Haustür	plant,	sollte	sich	dennoch	einen	iSFP	erstellen
lassen.	Denn	damit	bleibt	15	Jahre	lang	die	Möglichkeit	offen	noch
weitere	Maßnahmen	(z.B.	Fenstermodernisierung)	umzusetzen	und
den	5%	extra	Bonus	zusätzlich	zum	15%	BAFA-Zuschuss	zu
bekommen.

BAFA	–	Ihre	perfekte	Alternative
zum	KFW455E	Programm:

Es	lohnt	sich	mit	individuellem
Sanierungsfahrplan	(iSFP)	auch	bei	einer

Einzelmaßnahme.
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Innerhalb	der	15	Jahre	können	Sie	bei	Ihren
Kunden	so	viele	Fenster-	und
Türenmaßnahmen	(z.B.	zuerst
Erdgeschoss,	dann	Obergeschoss)
realisieren,	wie	der	Kunde	finanziell
umsetzen	kann.	Die	Investitionssumme
muss	immer	mind.	2.000,-	€	betragen.	So
lässt	sich	eine	Gebäudemodernisierung	mit
neuen	Fenstern	und	Türen	auf	die
Kundenbedürfnisse	ausrichten	und
langfristig	umsetzen.

Gut	zu	wissen:

Ausführliche	Informationen	zum	iSFP	finden	Sie	hier
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Diese	E-Mail	wurde	an	{{	contact.EMAIL	}}	versandt.
Sie	haben	diese	E-Mail	erhalten,	weil	Sie	sich	auf	GAYKO	Fenster-Türenwerk	GmbH

angemeldet	haben.
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